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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1993

Rechtssatz

"In Verkehr bringen" ist jede Handlung, welche die Möglichkeit erö1net, daß ein Anderer die tatsächliche

Verfügungsgewalt über die Ware erlangt und diese nach eigenen Gutdünken und Entschluß in einem dem Wesen der

Ware entsprechenden Sinn verwenden kann (RZ 1979/41=SST

 

50/19).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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